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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Le Conseil des Etats a transmis une recommandation Loretan (prd, AG) qui invite le
Conseil fédéral à modifier l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Ainsi, les
installations de tir devant être assainies contre les nuisances sonores bénéficieront du
même régime que les routes et les installations ferroviaires, soit d’une prolongation de
cinq ans (jusqu’en 2007) du délai de réalisation des aménagements. Par ailleurs, la
Confédération devra assainir contre le bruit des centaines de logement voisins des
aérodromes militaires, ceci afin de répondre aux prescriptions en vigueur. 1

MOTION
DATUM: 29.04.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Adrian Amstutz (svp, BE) wollte mit einer 2015 eingereichten parlamentarischen
Initiative darauf hinwirken, dass Feldschiessen und historische Schiessen auch nach
2020 weiterhin möglich sein werden. Das von 41 Nationalrätinnen und Nationalräten,
vorwiegend Angehörige der SVP Fraktion, mitunterzeichnete Anliegen zielte auf eine
Änderung des Umweltschutzgesetzes. Dort soll ein Passus angepasst werden, wonach
der Bund Sanierungen von belasteten Standorten unterstützen soll. Der Vorstoss bezog
sich auf Örtlichkeiten, an denen jährlich höchstens ein Schiessanlass stattfindet. Die
gegenwärtige Regelung schloss Unterstützungsleistungen des Bundes nach Ende 2020
aus. Der Initiant machte geltend, dass solche Anlässe, besonders Feldschiessen und
historische Schiessen, ein wichtiges Kulturgut zur Pflege der Geschichte seien. Es sind
indes auch Anlässe, an denen nicht in Schiessplätzen oder Schiessanlagen geschossen
wird, sondern ausnahmsweise ausserhalb solcher, was tatsächlich zu Belastungen
führen könne. Da gemäss Umweltschutzbestimmungen nur finanzielle Unterstützung
gesprochen wird, wenn nach einer Sanierung nicht mehr an den betreffenden
Standorten geschossen wird, hatte der Kanton Bern bereits begonnen, Schiessanlässe
zu verbieten. Amstutz war der Meinung, dass eine "Verabsolutierung des
Umweltschutzes" unverhältnismässig sei. 
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates hatte der
Initiative Folge geleistet. Sie war der Meinung, dass solche Volksveranstaltungen nicht
aus finanziellen Gründen gefährdet werden sollen, seien sie doch Teil des kulturellen
Erbes unseres Landes. Mit 15 zu 8 Stimmen fiel die Kommissionsempfehlung zugunsten
des Vorstosses recht deutlich aus (1 Enthaltung). 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020 noch zu ermöglichen, wurde
auch von der UREK-SR gutgeheissen, die sich Anfang 2017 mit einer parlamentarischen
Initiative Amstutz (svp, BE) befasste. Sie unterstützte wie bereits ihre
Schwesterkommission das Anliegen und gab der Initiative mit 7 zu 4 Stimmen und einer
Enthaltung Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!, war die Kampfansage Werner
Salzmanns (svp, BE) und gleichzeitig Titel seiner Motion. Der Präsident der Berner SVP-
Kantonalsektion und des Berner Schiesssportverbands nahm sich damit eines grösseren
Anliegens an: 101 Nationalrätinnen und Nationalräte hatten die Motion
mitunterzeichnet. Ursache für diesen Anstoss waren Bestrebungen der EU, ihr
Waffenrecht anzupassen. Schengen-Richtlinien könnten zur Folge haben, dass
Schützinnen und Schützen ihre Waffen nicht mehr bei sich zu Hause lagern dürfen.
Salzmann selbst sprach von einer Entwaffnung. Der Bundesrat soll gemäss seinem
Vorstoss mit anderen EU-Ländern in Kontakt treten, welche einer Verschärfung des
Waffenrechts ebenfalls kritisch gegenüberstehen, um einen "koordinierten
Widerstand" zu ermöglichen. Sein Ziel: Das Schweizer Waffenrecht soll unangetastet
bleiben. Salzmann griff in seiner Begründung auch auf ältere Vorstösse zurück, in denen
der Bundesrat in seinen Augen nur unbefriedigende Antworten gegeben hatte. 
Der Bundesrat nahm mit einer sehr kurzen Erklärung Stellung und beantragte die
Annahme der Motion, auch wenn bereits Anstrengungen diesbezüglich angelaufen
waren. Es schien dem Bundesrat ein Anliegen zu sein, nationale Gepflogenheiten und
Traditionen zu schützen und die durch die EU-Waffenrichtlinie angestrebte Sicherheit
dergestalt umzusetzen, dass eben diese Brauchtümer nicht infrage gestellt werden. 
Nachdem die Nationalrätinnen Mazzone (gp, GE) und Seiler Graf (sp, ZH) die Motion

MOTION
DATUM: 15.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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bekämpft hatten, befasste sich das Ratsplenum im März 2017 mit der Motion. Nach
einiger Diskussion – man hielt sich am wiederkehrenden Argument eines allfälligen "EU-
Diktats" auf – blieb Salzmann mit seinem Anliegen jedoch klarer Sieger. Seine Motion
passierte im Nationalrat mit 118 zu 58 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 4

Die UREK  des Nationalrates und des Ständerates hatten beide eine Parlamentarische
Initiative „Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020” von Adrian
Amstutz (svp, BE) gutgeheissen, so dass der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs
eigentlich nichts im Wege stand. Die mit dieser Aufgabe betraute UREK-NR kam jedoch
auf den Entscheid zurück und beantragte mit 13 zu 11 Stimmen die Abschreibung der
Initiative.
Amstutz hatte den Vorstoss eingereicht, weil ein Passus im Umweltschutzgesetz
finanzielle Zuwendungen zur Sanierung von Schiessanlagen nach 2020 nicht mehr
vorsah. Dadurch würden zahlreiche Standorte für Feldschiessen wegfallen. Die UREK
hatte inzwischen verschiedene Abklärungen getroffen, die sie zur Überzeugung
brachten, die Initiative nicht weiter zu unterstützen. Ein entscheidendes Kriterium bei
der Beurteilung der Umweltverträglichkeit solcher Schiessanlässe ist die
Bodenbelastung durch eintretende Bleiprojektile. Zur Verhinderung zu starker
Verschmutzungen werden in der Regel Kugelfänge installiert, fest installierte oder auch
mobile, wie sie an einzelnen Anlässen zur Bewilligungserteilung Pflicht sind. Wo solche
Vorrichtungen nicht eingesetzt werden, gelangen die Geschosse in den Boden (an rund
35 Anlässen ist dies der Fall). Da die Kommission mehrheitlich der Ansicht war, eine
solche Belastung sei nicht verantwortbar, wollte sie die Initiative fallen lassen. Die
geforderte Gesetzesänderung sei unverhältnismässig. Andere geprüfte Massnahmen,
beispielsweise eine Subvention an nicht ausgerüstete Standorte für temporäre
Kugelfänge, wurden verworfen. Ebenso wurde ein Aufschub der Frist als nicht
zielführend erachtet. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO) wollte die Initiative
erhalten mit dem Argument, dass das kulturelle Erbe solcher Schiessfeste hochzuhalten
sei. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem der Nationalrat den Ausruf seines Mitglieds Werner Salzmann (svp, BE), "Wir
lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!" geteilt und die gleichnamige Motion
angenommen hatte, wehte  im Ständerat ein anderer Wind. Bereits in der
vorberatenden SiK zeichnete sich ab, dass das Anliegen in der kleinen Kammer im
Gegenwind stehen würde. Zwar hatte die grosse Kammer das Geschäft im Sinne des
Bundesrates angenommen, im Ständerat wurde jedoch mit 8 zu einer Stimme seitens
der Kommission die Ablehnung der Motion beantragt. Die ablehnende Haltung war
indes nicht materieller Natur, sondern die SiK war inzwischen zum Schluss gekommen,
dass die Ziele der Motion weitgehend erfüllt seien, beziehungsweise dass sie im Begriff
seien, Eingang in die Vorlage des Bundesrates zu finden. Die Verhandlungen seien so
weit fortgeschritten, dass die Umsetzungsnorm eine „Lex Helvetica” zulassen würde.
Damit könnten die Anpassungen im Waffenrecht so übernommen werden, dass die
schweizerischen Besonderheiten und Traditionen berücksichtigt werden könnten. Die
zu behandelnde Vorlage wurde für das Frühjahr 2018 erwartet. 
Die Plenardebatte war dann von kurzer Dauer. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
legte die Sichtweise der SiK dar, während Ständerat Dittli (fdp, UR) sich für eine
Annahme der Motion aussprach. Er bekannte sich auch zur einen Gegenstimme gegen
den Ablehnungsantrag. Seine Haltung begründete er mit der Signalwirkung, die eine
Ablehnung der Motion zur Folge hätte. Stattdessen müsse der Ständerat die Motion
ebenfalls annehmen, um den Druck aufrecht zu erhalten und tatsächlich auf eine
Kompatibilität der Waffenrichtlinie mit Schweizer Traditionen hinzuarbeiten.
Justizministerin Sommaruga äusserte sich abschliessend etwas zweideutig zum
vorliegenden Geschäft; gemäss ihrer Aussage mache es keinen Unterschied, ob die
Motion im Ständerat angenommen oder abgelehnt werde, weil die Vorbereitungen für
das revidierte Waffenrecht bereits so weit fortgeschritten seien, dass das Anliegen
obsolet geworden sei. Die Regierung habe sich bemüht, eine pragmatische Umsetzung
vorzuschlagen. Ohnehin gehe diese noch in die Vernehmlassung und sowohl Kantone als
auch betroffene Organisationen können sich dannzumal selbst auch noch dazu äussern.
Die Mehrheit des Ständerates vertraute den Äusserungen der Bundesrätin und lehnte
die Motion ab. Mit 29 zu 13 Stimmen und zwei Enthaltungen wurde die Motion kassiert. 6

MOTION
DATUM: 11.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Ob Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020 noch erlaubt bleiben
sollen, beschäftigte den Nationalrat im Dezember 2017. Die parlamentarische Initiative
von Adrian Amstutz (svp, BE) sorgte schon mehrfach für Gesprächsstoff. Nachdem sich
das Geschäft zunächst auf gutem Wege befand und beide Kommissionen ihr
Einverständnis gegeben hatten, kam die UREK der Volkskammer noch einmal auf ihren
Entscheid zurück und wollte das Geschäft abschreiben, vor allem wegen Bedenken
bezüglich der Umweltverträglichkeit. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO)
stellte sich dagegen, weswegen nun das Plenum darüber zu befinden hatte. Und dieses
drehte den Daumen nach oben: Die Initiative wurde nicht gebodigt, mit 117 zu 73
Stimmen und einer Enthaltung sprach sich die grosse Kammer für solche Schiessanlässe
aus. 
Dem Verdikt war jedoch eine längere Debatte vorausgegangen: Der Initiant selbst
äusserte sein Erstaunen über die Diskussion, die sein Vorstoss ausgelöst hatte; man
mache aus einer Mücke einen Elefanten, erklärt er. Kommissionssprecher Bäumle (glp,
ZH) konnte mit der Kommissionsmeinung offensichtlich nur eine Minderheit des Rates
überzeugen. Obwohl sich die UREK mit verschiedenen Lösungsansätzen befasst hatte –
vorwiegend waren finanzielle Subventionen diskutiert worden, die jedoch so kleine
Beträge umfassten, dass es sich nicht lohnte, dafür ein neues Gesetz zu erlassen – war
sie zum Schluss gekommen, die Initiative fallen zu lassen. Die historischen Schiessen
erachtete sie nicht als gefährdet und Standorte für die Feldschiessen seien weitgehend
mit den nötigen Massnahmen ausgestattet. Amstutz (svp, BE) konnte sein Geschäft dann
selber „verteidigen”, da der Minderheitssprecher Imark (svp, SO) abwesend war. Es
ginge nicht um Umweltschutz, so der Berner, sondern um die Kostenfrage. Schiessen
dürfe man ohnehin. Es blieb jedoch vorerst eine gewisse Unklarheit im Raume stehen,
weil Bäumle und Amstutz mit unterschiedlichen Beträgen zwischen wenigen tausend
Franken (Bäumle/Kommission) und knapp einer Million (Amstutz) argumentierten. Eine
genaue Auflösung dieser divergierenden Ansichten wurde nicht vorgenommen und der
Rat folgte der Kommissionsminderheit. Die offenen Fragen zum Finanzbedarf bei
Schiessplatz-Sanierungen dürfte bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs also noch
für Gesprächsbedarf sorgen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Der Berner Nationalrat Werner Salzmann (svp, BE), seines Zeichens auch Präsident des
kantonalbernischen Schiesssportverbandes, forderte mittels Motion einen korrekten
Einsatz der Bundesgelder für die Kugelfangsanierung. Mit einer kurz gehaltenen
Forderung wollte er bei der Regierung auf eine Änderung des Umweltschutzgesetzes
hinwirken, so dass für alle Schiessanlagen 40 Prozent der anfallenden Kosten vom Bund
übernommen werden. Stein des Anstosses waren die zu hohen Ausgaben, die für die
Sanierung von Altlasten auf 300m-Schiessplätzen anfallen. Gegenwärtig wurden diese
entsprechend des Beschlusses des Parlaments im Rahmen einer parlamentarischen
Initiative  Büchler (cvp, SG) mit einer Pauschale von CHF 8'000 vom Bund abgegolten,
was gemäss damaliger Rechnung 40 Prozent der Gesamtkosten entsprechen sollte. Nun
zeigten die Erfahrungen aus ebensolchen Sanierungen, dass die CHF 8'000 nicht
ausreichten und in vielen Fällen nicht einmal den Anteil von 40 Prozent abdeckten. Bis
zu CHF 25'000 fielen pro Scheibe an, wie eine Auswertung in diversen Kantonen zeige,
erklärte der Motionär. Zwar würden bei grösseren Anlagen mit mehr als 15 Scheiben
auch Einsparungen möglich, aber weil das Gros der Schiessplätze eben über weniger als
15 Scheiben verfüge, gebe es dort eine Ungleichbehandlung. Das Bafu teile die
Erkenntnisse aus dieser Bestandsaufnahme. Weil Gelder für diese Sanierungen in einem
zweckgebundenen Fonds ohnehin schon bereitgestellt würden, argumentierte
Salzmann weiter, müsse die gesetzliche Regelung dahingehend angepasst werden, dass
eben alle Schiessanlagen (und nicht nur die grossen) von den bereitgestellten Mitteln
profitieren könnten. Die Festsetzung der Beiträge auf 40 Prozent der Kosten erachtete
der Motionär als besseren Weg gegenüber einem Pauschalbetrag. 
Der Bundesrat unterstützte die Forderung, die in der Sommersession 2018 im
Nationalrat traktandiert war. Dort gab es keinen Anlass zur Diskussion, weswegen die
Motion stillschweigend angenommen wurde. 8

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die im Nationalrat angenommene Motion zu einem korrekten Einsatz der Bundesgelder
für die Kugelfangsanierung wurde von der UREK-SR ebenfalls gutgeheissen. In ihrer
Sitzung von Ende Oktober 2018 beantragte sie ihrem Rat mit neun zu einer Stimme, die
Motion ebenfalls anzunehmen. Ausschlaggebend war auch in der Kommission, dass die
pauschalisierte Abgeltung nicht für alle Schiessanlagen eine genügende finanzielle
Unterstützung bedeutete. Der Antrag von Motionär Salzmann (svp, BE) auf eine
Rückkehr zur prozentualen Abgeltung in der Höhe von 40 Prozent der tatsächlich

MOTION
DATUM: 28.11.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.89 - 01.01.19 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



anfallenden Kosten wurde deshalb begrüsst.
Weitgehend unbestritten blieb das Geschäft dann auch in der Plenardebatte.
Kommissionssprecher Hösli (svp, GL) beschränkte sich im Grunde auf die Vorzüge der
anvisierten Neuregelung. Einziger Wermutstropfen sei die Benachteiligung jener
Kantone und Gemeinden, die bereits Sanierungen vorgenommen hätten. Diese hätten
auch bei einer Neuregelung kein Anrecht auf eine rückwirkende höhere
Kostenerstattung. Der Genfer Standesvertreter Cramer (gp, GE) ergriff daraufhin das
Wort und bekannte sich zu der einen Gegenstimme in der Kommission. Genau in der
ausbleibenden rückwirkenden Anpassung des Gesetzes ortete er eine
Ungleichbehandlung. Dies sei frustrierend für die Musterschüler, die ihre Aufgaben
auch ohne Anreize bereits erledigt hätten. Dies gesagt, verzichtete er jedoch auf einen
Gegenantrag. Auch Umweltministerin hielt fest, dass hier die Spielregeln während des
Spiels geändert würden, gab aber ihre Zustimmung zur Motion, weil der
Handlungsbedarf auch innerhalb der Verwaltung erkannt worden sei. Stillschweigend
folgte der Ständerat seiner Kommission und der Volkskammer, womit die Motion
überwiesen war. 9

Militärorganisation

Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur le service féminin de l'armée, afin que,
dès le 1er janvier, les membres du SFA aient la possibilité de porter une arme. Cela
répond à diverses demandes faites dans ce sens. L'arme, purement défensive, est un
pistolet et son port est facultatif. Les 900 femmes intéressées à son obtention doivent
suivre un cours de formation adéquat. Par ailleurs, pour rapprocher les performances
des femmes de celles des hommes, il est également prévu de prolonger la formation
des cadres du SFA. Les sous-officiers verront ainsi leur période d'instruction passer de
trois à quatre semaines et les officiers de quatre à six semaines. En outre, il sera
possible de suivre une formation de pilote de milice, sans toutefois pouvoir se charger
de missions de combat. 10

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.11.1991
SERGE TERRIBILINI

Par voie de motion, le conseiller national Pierre Chiffelle (ps, VD) a demandé au
gouvernement d’examiner un abandon des tirs obligatoires auxquels chaque soldat est
astreint. Le parlementaire, en argument principal, a avancé qu’une économie d’environ
CHF 10 millions pourrait être réalisée en réformant un exercice selon lui inutilement
contraignant. Sans entrer dans le débat des chiffres, Samuel Schmid a défendu
l’importance de maintenir un niveau d’efficacité optimum via les tirs obligatoires,
objectif qui n’est pas développé individuellement durant les cours de répétition. Cet
exercice annuel est prévu dans le cadre d’Armée XXI, aussi pour conserver à chaque
soldat une bonne connaissance des prescriptions de sécurité et une régulière
maintenance technique de son arme. Au National, la motion a été refusée par 68 voix
contre 45. 11

MOTION
DATUM: 08.06.2001
FRANÇOIS BARRAS

Ausrüstung und Beschaffung

En début d’année, les deux conseillers nationaux Theophil Pfister (udc, SG) (Mo.
07.3228) et Jakob Büchler (pdc, SG) ont déposé conjointement des interventions visant
à reporter à fin 2012 le délai fixé pour l’assainissement des buttes pare-balles dans les
stands de tir. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter ces deux interventions. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2007
ELIE BURGOS

Le Conseil national a adopté à l’unanimité une initiative parlementaire Jakob Büchler
(pdc, SG), qui proposait d’inscrire dans la loi la prolongation jusqu’en 2012 du délai
imparti pour l’assainissement des buttes pare-balles dans les stands de tir. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2008
ELIE BURGOS

En mars, une initiative parlementaire Jakob Büchler (pdc, SG) qui avait été adoptée à
l'unanimité au Conseil national au mois de décembre 2008 a été approuvée par le
Conseil des Etats. Elle propose la prolongation du délai d'assainissement des buttes
pare-balles dans les stands de tirs jusqu'à 2012, voire 2020 hors des zones de
protection des eaux. Le Conseil des Etats a ainsi suivi le Conseil national malgré une
proposition de la majorité de la commission de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’énergie (CEATE-CN) de ramener le délai de 2020 à 2016 hors des zones

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER
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de protection des eaux. 14

En réaction au dépôt de cette initiative, le Conseil fédéral a demandé des
optimisations afin d’augmenter la sécurité en ce qui concerne les armes d’ordonnance
et le DDPS a lancé une consultation des directeurs cantonaux de la police et des
affaires militaires ainsi que de la Fédération sportive suisse de tir. En avril, l’armée a
décidé de retirer l’arme d’ordonnance à une centaine de militaires en raison de risques
d’abus. Cette procédure fait notamment suite à l’assassinat d’une personne à un arrêt
de bus à Zürich par un militaire en congé fin 2007. En août, Ueli Maurer a présenté des
projets d'ordonnance en vue de prévenir les abus par des mesures militaires et civiles.
Ainsi, il projette de donner la possibilité aux militaires de déposer volontairement leur
arme d’ordonnance dans les arsenaux cantonaux dès 2010 et d'octroyer la compétence
à l'armée de retirer l’arme à titre préventif à un soldat qui montre des signes de
dangerosité. Il a proposé également d'obliger les autorités civiles, les médecins, les
psychologues et les psychiatres civils à signaler à l’armée les cas potentiellement
dangereux et de soumettre l’acquisition de l’arme d’ordonnance après les obligations
militaires à un permis d’acquisition d’arme comme toute arme civile. Par ailleurs, le
DDPS a proposé dans la révision de la LAAM (voir ici) de donner la possibilité à l'armée
d'avoir accès au casier judiciaire afin de permettre des contrôles de sécurité relatif aux
personnes (CSP). A la fin de l’année le Conseil fédéral a publié son message concernant
l’initiative «Pour la protection face à la violence des armes» en recommandant de la
rejeter. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Berichtsjahr kam die Volksinitiative „Für den Schutz vor Waffengewalt“ an die Urne.
Am 13. Februar waren die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aufgerufen, sich zu
dieser Frage zu äussern. Die Initiative sah strengere Gesetze vor, um den Missbrauch
von Waffen zu verhindern. Das Volksbegehren wurde von der Stimmbevölkerung
verworfen, welche damit dem Bundesrat, dem Parlament und den bürgerlichen
Parteien folgte, die ein Nein empfohlen hatten (Resultate und weiterer Kommentar
siehe hier). Im Vorfeld zur Abstimmung wurde eine emotionale Debatte geführt, die im
Januar um einen Aspekt reicher wurde: Das VBS gab bekannt, dass seit 1969 über 4'500
Ordonnanzwaffen verloren gegangen waren. Vor allem im Zuge der Armeereformen 1995
und 2004 seien zahlreiche Fälle hinzugekommen. Die Zahl der Waffenverluste sei aber
über die Zeit kontinuierlich zurückgegangen. Da die Initiative eine Pflicht der Lagerung
von Ordonanzwaffen in den Zeughäusern vorsah, erhielt sie aufgrund dieser Meldung
einigen Aufwind. Insbesondere die Schützenvereine stemmten sich gegen die Initiative,
da die jährlich stattfindenden obligatorischen Schiessübungen essenziell für die
Vereine seien, weil dadurch erhebliche Mittel in deren Kassen fliessen. Auch die
Daseinsberechtigung des „Obligatorischen“ wurde in den Medien gelegentlich
aufgegriffen. 16
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